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Satzung
über die Reinigung öffentlicher Straßen

der Gemeinde Dannenfels

vom 14.01 .2019

Der Gemeinderat Dannenfels hat auf Grund des $ 24 der Gemeindeordnung (GemO) in

Verbindung mit g 17 des Landesstraßengesetzes (LStrG) die folgende Satzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

INHALTSVERZEICHNIS

$ 1 Reinigungspflichtige...............

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

$ 3 Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte...

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung.

$ 5 Säubern der Straßen......,......

$ 6 Schneeräumung...

$ 7 Bestreuen der Straße

$ 8 Konkurrenzen......

$ 9 Geldbuße.............

$ 1 0 ln-Kraft-Treten....

Anlage

1. Einteilung in Reinigungsgruppen nach $ 2 Absatz 1 ...............

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege)..............

Gruppe B (Rinnen, Gehwege)

2. Bezeichnung der besonders gefährdeten Stellen nach $ 7 Absatz 1 Satz 6
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3

3
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4
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5

5
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6
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$ 1 Reinigungspflichtige

(1) Die Straßenreinigungspflicht, die nach S 17 Abs. 3 Satz 1 LStrG der Gemeinde obliegt, wird

den Eigentümern und Besitzern derjenigen bebauten und unbebauten Grundstücke auferlegt,

die durch eine öffentliche Straße erschlossen werden oder die an sie angrenzen. Den

Eigentümern werden gleichgestellt die zur Nutzung oder zum Gebrauch dinglich Berechtigten,

denen nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit

zusteht, und die Wohnungsberechtigten (S 1093 BGB). Die Reinigungspflicht der Gemeinde

als Grundstückseigentümerin oder dinglich Berechtigte ergibt sich unmittelbar aus $ 17 Abs' 3

LStrG.

(2) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung

jeder zusammenhängende Grundbesitz anzusehen, der eine selbstständige wirtschaftliche
ginn"it bildet, insbesondere wenn ihm eine besondere Haus- oder Grundstücksnummer

zugeteilt wird.

(3) Als angrenzend im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt auch ein Grundstück, das durch einen

Graben, eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg

oder von der Fahrbahn getrennt ist, unabhängig davon, ob es mit der Vorder-, Hinter- oder

Seitenfront an einer Straße liegt; das gilt nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und

Grundstück weder dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist'

(4) Ein Grundstück im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt insbesondere als erschlossen, wenn es zu

einer Straße, ohne an diese zu gtenzen, einen Zugang oder eine Zufahrt über ein oder

mehrere Grundstücke hat.

(b) Mehrere Reinigungspftichtige für dieselbe Straßenfläche sind gesamtschuldnerisch

verantwortlich.

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der im anliegenden Straßenvezeichnis

besonders kenntlich gemachten, dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und

Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, insbesondere der

Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und des Straßenbegleitgrüns. Gehwege sind alle Straßenteile,

deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, unabhängig einer

Befestigung oder Abgrenzung. Das Straßenvezeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Bei angrenzenden Grundstücken (Anliegergrundstücken) umfasst die Reinigungspflicht

den Teil der Straßenfläche, der zwischen der Mittellinie der Straße, der gemeinsamen Grenze

von Grundstück und Straße und den Senkrechten, die von den äußeren Berührungspunkten

von Grundstück und Straße auf der Straßenmittellinie errichtet werden, liegt. Verlaufen die

Grundstücksseitengrenzen nicht senkrecht zur Straßenmittellinie oder ist die längste parallel

zur Straßenmittellinie verlaufende Ausdehnung des Grundstücks länger als die gemeinsame

Grenze, so umfasst die Reinigungspflicht die Fläche, die zwischen der Mittellinie der Straße,

den Senkrechten, die von den äußeren Punkten derjenigen Grundstücksseite oder -seiten, die

der zu reinigenden Straße zugekehrt sind, auf der Straßenmittellinie errichtet werden, und der

zwischen den Senkrechten sich ergebenden Straßengrenze liegt.

(3) Bei Grundstücken, die keine gemeinsame Grenze mit der zu reinigenden Straße haben

(Hinterliegergrundstücke), wird die reinigungspflichtige Straßenfläche umschrieben wie in

Absatz 2Satz2.
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(4) Die Straßenmittellinie verläuft in der Mitte der dieser Satzung unterliegenden Straßen' Bei

der Festlegung der Straßenmittellinie werden geringfügige Unregelmäßigkeiten im

Straßenverlauf (Parkbuchten usw.) nicht berücksichtigt. Lässt sich eine Mittellinie der Straße

nicht feststellen oder festlegen (2.8. bei kreisförmigen Plätzen), so tritt an die Stelle der

Senkrechten auf der Straßenmittellinie in den Absätzen 2 und 3 die Verbindung der äußeren

Berührungspunkte von Grundstück und Straße (Absatz 2 Salz 1) bzw. die Verbindung der

äußeren Punkte der der Straße (dem Platz) zugekehrten Seite (n) (Absatz 2 Satz 2) mit dem

Mittelpunkt der Straße (des Platzes).

(5) Bei Grundstücken an einseitig bebaubaren Straßen erstreckt sich die Reinigungspflicht

auch über die Straßenmittellinie hinaus über die ganze Straße. Nach den Absätzen 2 bis 4

nicht aufteilbare Flächen von Kreuzungen oder Einmündungen fallen anteilig in die

Reinigungspflicht der angrenzenden Eckgrundstücke. Flächen, die außerhalb einer Parallelen

zur Straßengrenze im Abstand von 10 m liegen, verbleiben in der Reinigungspflicht der

Gemeinde.

(6) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder

offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur

Bebauung ungeeignetes und oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung

unterbrechen den Zusammenhang nicht. Zur geschlossenen Ortslage gehört auch eine an der

Bebauungsgrenze verlaufende, einseitig bebaute Straße, von der aus die Baugrundstücke

erschlossen sind.

$ 3 Ünertragung der Reinigungspflicht auf Dritte

Auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung kann mit Zustimmung der Gemeindevenrualtung

gegenüber der Gemeinde die Reinigungspflicht auf einen Dritten übertragen werden. ln dieser

Vereinbarung kann auch ein zeitlicher Wechsel der Reinigungspflicht vereinbart werden. Die

Zustimmung der Gemeinde ist widerruflich. Die Gemeinde kann den Reinigungspflichtigen

Vorschläge für die eindeutige Festlegung der Reinigungspflicht machen.

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung

Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere

1. das Säubern der Straßen ($ 5)

2. die Schneeräumung auf den Straßen ($ 6)

3. das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerübenruege und der besonders gefährlichen

Fahrbahnstellen bei Glätte ($ 7)

4. das Freihalten von oberirdischen Vorrichtungen auf der Straße, die der Entwässerung

dienen, von Unrat, Eis, Schnee oder den Wasserabfluss störenden Gegenständen.

$ 5 Säubern der Straßen

(1) Das Säubern der Straße umfasst insbesondere die Beseitigung von Kehricht, Schlamm,

Gras, Laub, Unkraut und sonstigem Unrat jeder Art, die Entfernung von Gegenständen, die

nicht zur Straße gehören, die Säuberung der Straßenrinnen, Gräben und der Durchlässe.

(2) Kehricht, Schlamm, Gras, Laub, Unkraut und sonstiger Unrat sind unvezüglich nach

Beendigung der Reinigung zu entfernen. Das Zukehren an das Nachbargrundstück oder das

Kehren in Kanäle, Sinkkästen, Durchlässe und Rinnenläufe oder Gräben ist unzulässig.
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(3) Bei wassergebundenen Straßendecken (sandgeschlemmten Schotterdecken) und

unbefestigten Randstreifen dürfen keine harten und stumpfen Besen benutzt werden.

(4) Die Straßen sind grundsätzlich an den Tagen vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen

oder kirchlichen Feiertag

in der Zeit vom 01.04. bis 30.09. bis spätestens 18:00 Uhr,

in der Zeit vom 01 .10. bis 31 .03, bis spätestens 16:00 Uhr

zu reinigen, soweit nicht in besonderen Fällen eine öftere Reinigung erforderlich ist.

Außergewöhnliche Verschmutzungen sind unaufgefordert sofort zu beseitigen. Das ist

insbesondere nach starken Regenfällen, Tauwetter und Stürmen der Fall'

(5) Die Gemeindeverwaltung kann bei besonderen Anlässen, insbesondere bei Heimatfesten,

besonderen Festakten, kirchlichen Festen, nach Karnevalsumzügen, eine Reinigung auf

andere Tage anordnen. Das wird durch die Gemeindeverwaltung ortsüblich bekannt gegeben

oder den Verpflichteten besonders mitgeteilt.

$ 6 Schneeräumung

(1) Wird durch Schneefälle die Benutzung von Fahrbahnen und Gehwegen erschwert, so ist

der Schnee unvezüglich wegzuräumen. Gefrorener oder festgetretener Schnee ist durch

Loshacken zu beseitigen. Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern, dass der Verkehr auf

den Fahrbahnen und Gehwegen nicht eingeschränkt und der Abfluss von Oberflächenwasser

nicht beeinträchtigt wird. Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen

Breite von 1,5 m von Schnee frei zu halten. Der später Räumende muss sich an die schon

bestehende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Übenruegrichtung von

gegenüberliegenden Grundstück anpassen.

(2) Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn

geschafft werden.

(3) ln der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind

unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu beseitigen'

Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, Sonn-

und Feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen'

$ 7 Bestreuen der Straße

(1) Die Streupflicht erstreckt sich auf Gehwege, Fußgängerübenrvege und die besonders

gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte. Soweit kein Gehweg vorhanden ist, gilt als Gehweg

ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze. Übenrvege sind als solche

besonders gekennzeichneten Übergänge für den Fußgängerverkehr sowie die belebten und

unerlässlichen Übergänge an Straßenkreuzungen und -einmündungen in Verlängerung der

Gehwege. Ein übergang für den Fußgängerverkehr ist auch auf Radwegen frei zu halten. An

Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs ist bei Glätte so zu streuen, dass ein

möglichst gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet ist. Die für eine Glatteisbildung auf Grund

der allgemeinen Erfahrung besonders gefährdeten Stellen werden in einer Anlage, die

Bestandteil dieser Satzung ist, bezeichnet.

4
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(2) Die Benutzbarkeit der Gehwege, Fußgängerübenruege und der besonders gefährlichen

Fahrbahnstellen ist durch Bestreuen mit abstumpfenden Stoffen (Asche, Sand, Sägemehl,

Granulat) hezustellen. Eis ist aufzuhacken und zu beseitigen, Die Verwendung von Salz oder

sonstige auftauende Stoffe sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden

Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf

ihnen nicht gelagert werden.

(3) Die bestreuten Flächen vor den Grundstücken müssen in ihrer Längsrichtung und die

übenrvege so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehend benutzbare Gehfläche

gewährleistet ist. Der später Streuende hat sich insoweit an die schon bestehende

öehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Übenrvegrichtung vom

gegenüberliegenden Grundstück anzupassen'

(a) Die Straßen sind erforderlichenfalls mehrmals am Tage so zu streuen, dass während der

allgemeinen Verkehrszeiten auf den Gehwegen, Fußgängerüberwegen und besonders

gefährlichen Fahrbahnstellen keine Rutschgefahr besteht. $ 6 Abs. 3 gilt entsprechend.

$ 8 Konkurrenzen

Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers,

außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, bleibt unberührt.

$ 9 Geldbuße

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die $$ 4, 5, 6, 7 der Satzung oder einer auf Grund der

Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im

Sinne des S 24 Abs. 5 Gemeindeordnung (GemO) und des S 53 Abs' 1 Nr. 2

Landesstraßengesetz. Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,00 €

geahndet werden. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über

Ordnu ngswidrigkeiten (OWiG).

$ 10ln-Kraft-Treten
Öiese Satzung tritt am rückwirkend 01.01 .2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die

Reinigung öffentlicher Straßen vom 30.05,2003 außer Kraft.

Ortsgemeinde Dannenfels, 14.

(Huv)
Ortsbtirgermeister
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Hinweis auf I 24 Abs. 6 der Gemeindeordnunq

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntgabe als von

Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung

oder die Bekanntmachung der satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der

Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen

soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Anlage

zu S 2 Abs. 1 und S 7 Abs. 1 letzter Satz der Satzung über die Reinigung öffentlicher- 
Straßen der Gemeinde Dannenfels vom 14'01 .2019

1. Einteilunq in Reiniqunqsqruppen nach S 2 Absatz 1

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und

des Straßenbegleitgrüns der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

Am Alten SportPlatz
An der Eich
Bennhausener Straße
Am Dieterswald
Gartenweg
Löwenburgstraße
Raiffeisenstraße
Wiesenstraße

Gruppe B (Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Rinnen, Gehwege und des

Straßenbegleitgrüns der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

Am Dieterswald
An den Neuäckern
Bastenhauser Straße (L 394)
Bennhausener Straße (L 397)
Bolander Weg
Donnersbergstraße (K 51)
Hohlstraße
Kastanienweg
Kirchheimbolander Straße (L 398)
Mittelstraße (L 394)
Oberstraße (K 51)
Oberstraße
Rotsteigstraße
Steinbacher Straße

2. Bezeichnunq der besonders sefährdeten Stellen nach S 7 Absatz I Satz 6

- Keine gefährliche Stelle vorhanden

6
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Satzung
über die Reinigung öffentlicher Straßen

der Gemeinde Gauersheim

vom 15.01 .2019

Der Gemeinderat Gauersheim hat auf Grund des $ 24 der Gemeindeordnung (GemO) in

Verbindung mit g 17 des Landesstraßengesetzes (LStrG) die folgende Satzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

INHALTSVERZEICHNIS

$ 1 Reinigungspflichtige........,......

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

$ 3 Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte...

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung......

$ 5 Säubern der Straßen.............

$ 6 Schneeräumung,..

$ 7 Bestreuen der Straße......

$ 8 Konkurrenzen......

$ 9 Geldbuße.............

$ 1 0 ln-Kraft-Treten....

Anlage

1. Einteilung in Reinigungsgruppen nach $ 2 Absatz 1

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege)..,........

Gruppe B (Rinnen, Gehwege)

2. Bezeichnung der besonders gefährdeten Stellen nach $ 7 Absatz 1 Satz 6

2

2

3

3

3

4

4

5

5

5

6

6

6

6
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$ 1 Reinigungspflichtige

(1) Die Straßenreinigungspflicht, die nach S 17 Abs. 3 Satz 1 LStrG der Gemeinde obliegt, wird

den Eigentümern und Besitzern derjenigen bebauten und unbebauten Grundstücke auferlegt,

die durch eine öffentliche Straße erschlossen werden oder die an sie angrenzen. Den

Eigentümern werden gleichgestellt die zur Nutzung oder zum Gebrauch dinglich Berechtigten,

denen nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit

zusteht, und die Wohnungsberechtigten (S 1093 BGB). Die Reinigungspflicht der Gemeinde

als Grundstückseigentümerin oder dinglich Berechtigte ergibt sich unmittelbar aus $ 17 Abs. 3

LStrG.

(2) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung
jeder zusammenhängende Grundbesitz anzusehen, der eine selbstständige wirtschaftliche

Einheit bildet, insbesondere wenn ihm eine besondere Haus- oder Grundstücksnummer
zugeteilt wird.

(3) Als angrenzend im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt auch ein Grundstück, das durch einen

Graben, eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg

oder von der Fahrbahn getrennt ist, unabhängig davon, ob es mit der Vorder-, Hinter- oder

Seitenfront an einer Straße liegt; das gilt nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und

Grundstück weder dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist.

(4) Ein Grundstück im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt insbesondere als erschlossen, wenn es zu

einer Straße, ohne an diese zu grenzen, einen Zugang oder eine Zufahrt. über ein oder

mehrere Grundstücke hat.

(5) Mehrere Reinigungspflichtige für dieselbe Straßenfläche sind gesamtschuldnerisch
verantwortlich.

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis

besonders kenntlich gemachten, dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und

Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, insbesondere der

Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und des Straßenbegleitgrüns. Gehwege sind alle Straßenteile,

deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, unabhängig einer
Befestigung oder Abgrenzung. Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Bei angrenzenden Grundstücken (Anliegergrundstücken) umfasst die Reinigungspflicht

den Teil der Straßenfläche, der zwischen der Mittellinie der Straße, der gemeinsamen Grenze

von Grundstück und Straße und den Senkrechten, die von den äußeren Berührungspunkten

von Grundstück und Straße auf der Straßenmittellinie errichtet werden, liegt. Verlaufen die

Grundstücksseitengrenzen nicht senkrecht zur Straßenmittellinie oder ist die längste parallel

zur Straßenmittellinie verlaufende Ausdehnung des Grundstücks länger als die gemeinsame

Grenze, so umfasst die Reinigungspflicht die Fläche, die zwischen der Mittellinie der Straße,

den Senkrechten, die von den äußeren Punkten derjenigen Grundstücksseite oder -seiten, die

der zu reinigenden Straße zugekehrt sind, auf der Straßenmittellinie errichtet werden, und der

zwischen den Senkrechten sich ergebenden Straßengrenze liegt.

(3) Bei Grundstücken, die keine gemeinsame Grenze mit der zu reinigenden Straße haben

(Hinterliegergrundstücke), wird die reinigungspflichtige Straßenfläche umschrieben wie in

Absatz 2 Satz2.

2
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(4) Die Straßenmittellinie verläuft in der Mitte der dieser Satzung unterliegenden Straßen. Bei

der Festlegung der Straßenmittellinie werden geringfügige Unregelmäßigkeiten im

Straßenverlauf (Parkbuchten usw.) nicht berücksichtigt. Lässt sich eine Mittellinie der Straße

nicht feststellen oder festlegen (2.B. bei kreisförmigen Plätzen), so tritt an die Stelle der

Senkrechten auf der Straßenmittellinie in den Absätzen 2 und 3 die Verbindung der äußeren

Berührungspunkte von Grundstück und Straße (Absatz 2 Satz 1) bzw. die Verbindung der

äußeren Punkte der der Straße (dem Platz) zugekehrten Seite (n) (Absatz 2 Satz 2) mit dem

Mittelpunkt der Straße (des Platzes).

(5) Bei Grundstücken an einseitig bebaubaren Straßen erstreckt sich die Reinigungspflicht

auch über die Straßenmittellinie hinaus über die ganze Straße. Nach den Absätzen 2 bis 4

nicht aufteilbare Flächen von Kreuzungen oder Einmündungen fallen anteilig in die

Reinigungspflicht der angrenzenden Eckgrundstücke. Flächen, die außerhalb einer Parallelen

zur Straßengrenze im Abstand von 10 m liegen, verbleiben in der Reinigungspflicht der

Gemeinde.

(6) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder

offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur

Bebauung ungeeignetes und oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung

unterbrechen den Zusammenhang nicht. Zur geschlossenen Ortslage gehört auch eine an der

Bebauungsgrenze verlaufende, einseitig bebaute Straße, von der aus die Baugrundstücke

erschlossen sind.

$ a Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte

Auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung kann mit Zustimmung der Gemeindeverwaltung
gegenüber der Gemeinde die Reinigungspflicht auf einen Dritten übertragen werden. ln dieser
Vereinbarung kann auch ein zeitlicher Wechsel der Reinigungspflicht vereinbart werden. Die

Zustimmung der Gemeinde ist widerruflich. Die Gemeinde kann den Reinigungspflichtigen

Vorschläge für die eindeutige Festlegung der Reinigungspflicht machen.

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung

Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere

1. das Säubern der Straßen ($ 5)

2. die Schneeräumung auf den Straßen ($ 6)

3. das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und der besonders gefährlichen

Fahrbahnstellen bei Glätte ($ 7)

4. das Freihalten von oberirdischen Vorrichtungen auf der Straße, die der Entwässerung

dienen, von Unrat, Eis, Schnee oder den Wasserabfluss störenden Gegenständen.

$ 5 Säubern der Straßen

(1) Das Säubern derStraße umfasst insbesondere die Beseitigung von Kehricht, Schlamm,

Gras, Laub, Unkraut und sonstigem Unrat jeder Art, die Entfernung von Gegenständen, die

nicht zur Straße gehören, die Säuberung der Straßenrinnen, Gräben und der Durchlässe.

(2) Kehricht, Schlamm, Gras, Laub, Unkraut und sonstiger Unrat sind unverzüglich nach

Beendigung der Reinigung zu entfernen. Das Zukehren an das Nachbargrundstück oder das

Kehren in Kanäle, Sinkkästen, Durchlässe und Rinnenläufe oder Gräben ist unzulässig.

3
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(3) Bei wassergebundenen Straßendecken (sandgeschlemmten Schotterdecken) und

unbefestigten Randstreifen dürfen keine harten und stumpfen Besen benutzt werden.

(4) Die Straßen sind grundsätzlich an den Tagen vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen

oder kirchlichen Feiertag

in der Zeit vom 01.04. bis 30.09. bis spätestens 18:00 Uhr,

in der Zeit vom 01 .10. bis 31 .03. bis spätestens 16:00 Uhr

zu reinigen, soweit nicht in besonderen Fällen eine öftere Reinigung erforderlich ist.

Außergewöhnliche Verschmutzungen sind unaufgefordert sofort zu beseitigen. Das ist

insbesondere nach starken Regenfällen, Tauwetter und Stürmen der Fall.

(5) Die Gemeindevenrualtung kann bei besonderen Anlässen, insbesondere bei Heimatfesten,

besonderen Festakten, kirchlichen Festen, nach Karnevalsumzügen, eine Reinigung auf

andere Tage anordnen. Das wird durch die Gemeindeverwaltung ortsüblich bekannt gegeben

oder den Verpflichteten besonders mitgeteilt.

$ 6 Schneeräumung

(1) Wird durch Schneefälle die Benutzung von Fahrbahnen und Gehwegen erschwert, so ist

der Schnee unverzüglich wegzuräumen. Gefrorener oder festgetretener Schnee ist durch

Loshacken zu beseitigen. Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern, dass der Verkehr auf

den Fahrbahnen und Gehwegen nicht eingeschränkt und der Abfluss von Oberflächenwasser

nicht beeinträchtigt wird. Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen

Breite von 1,5 m von Schnee frei zu halten. Der später Räumende muss sich an die schon

bestehende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Übenrvegrichtung von

gegenüberliegenden Grundstück anpassen.

(2) Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn

geschafft werden.

(3) ln der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind

unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu beseitigen.

Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, Sonn-

und Feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

$ 7 Bestreuen der Straße

(1) Die Streupflicht erstreckt sich auf Gehwege, Fußgängerüberuvege und die besonders

gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte. Soweit kein Gehweg vorhanden ist, gilt als Gehweg

ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze. Übenvege sind als solche

besonders gekennzeichneten Übergänge für den Fußgängerverkehr sowie die belebten und

unerlässlichen Übergänge an Straßenkreuzungen und -einmündungen in Verlängerung der

Gehwege. Ein Übergang für den Fußgängerverkehr ist auch auf Radwegen frei zu halten. An

Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs ist bei Glätte so zu streuen, dass ein

möglichst gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet ist. Die für eine Glatteisbildung auf Grund

der allgemeinen Erfahrung besonders gefährdeten Stellen werden in einer Anlage, die

Bestandteil dieser Satzung ist, bezeichnet.

4
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(2) Die Benutzbarkeit der Gehwege, Fußgängerübenrvege und der besonders gefährlichen

Fahrbahnstellen ist durch Bestreuen mit abstumpfenden Stoffen (Asche, Sand, Sägemehl,

Granulat) herzustellen. Eis ist aufzuhacken und zu beseitigen. Die Venryendung von Salz oder
sonstige auftauende Stoffe sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden

Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf

ihnen nicht gelagert werden.

(3) Die bestreuten Flächen vor den Grundstücken müssen in ihrer Längsrichtung und die

übenivege so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehend benutzbare Gehfläche
gewährleistet ist. Der später Streuende hat sich insoweit an die schon bestehende

Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Übenruegrichtung vom
gegenüberliegenden Grundstück anzupassen.

(4) Die Straßen sind erforderlichenfalls mehrmals am Tage so zu streuen, dass während der

allgemeinen Verkehrszeiten auf den Gehwegen, Fußgängerüberuvegen und besonders
gefährlichen Fahrbahnstellen keine Rutschgefahr besteht. $ 6 Abs. 3 gilt entsprechend.

$ 8 Konkurrenzen

Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers,

außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, bleibt unberührt.

$ 9 Geldbuße

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die $$ 4, 5, 6,7 der Satzung oder einer auf Grund der

Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im

Sinne des S 24 Abs. 5 Gemeindeordnung (GemO) und des S 53 Abs. 1 Nr. 2

Landesstraßengesetz. Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,00 €
geahndet werden. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über

Ordnungswidrigkeiten (OWIG).

$ 10ln-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die
Reinigung öffentlicher Straßen vom 30.05.2003 außer Kraft.

Ortsgemeinde Gauersheim, 1 5.01 .2019

(Schlesser)
Ortsbürgermeister
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Hinweis auf S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnuno

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntgabe als von

Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der

Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen

soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Anlage

zu S 2 Abs. 1 und S 7 Abs. 1 letzter Satz der Satzung über die Reinigung öffentlicher
Straßen der Gemeinde Gauersheim vom 15.01 .2019

1. Einteilunq in ReinioundsoruoDen nac S 2 Absatz 1

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und

des Straßenbegleitgrüns der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

Am Bannzaun
Am Rösselchen
Am Sportplatz
Friedhofstraße
Grünstraße
Marnheimer Straße
Winkelgasse

Am Hirschenacker
Am Schlossacker
Erbsengasse
Gartenstraße
Mainzer Straße
Wassergasse

Gruppe B (Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Rinnen, Gehwege und des

Straßenbegleitgrüns der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

Brückenstraße (K 61) Hohlstraße (K61)
HauptstralSe (L447)

2- Bezeichnuno der besonders qefäh n Stellen nach 6 7 Absatz 1 Satz 6

Keine gefährliche Stelle vorhanden

6
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Satzung
über die Reinigung öffentlicher Straßen

der Stadt Kirchheimbolanden

vom 15.01.2019

Der Stadtrat Kirchheimbolanden hat auf Grund des $ 24 der Gemeindeordnung (GemO) in

Verbindung mit $ 17 des Landesstraßengesetzes (LStrG) die folgende Satzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

INHALTSVERZEICHNIS

$ 1 Reinigungspflichtige...............

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

$ 3 Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte...,.......

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung.

$ 5 Säubern der Straßen.............

$ 6 Schneeräumung...

$ 7 Bestreuen der Straße......

$ 8 Konkurrenzen......

$ 9 Geldbuße.............

$ 1 0 ln-Kraft-Treten....

Anlage

1. Einteilung in Reinigungsgruppen nach $ 2 Absatz 1

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege)..................

Gruppe B (Rinnen, Gehwege).

2

2

3

3

3

4

4

5

5

5

6

6

6

7

72. Bezeichnung der besonders gefährdeten Stellen nach $ 7 Absatz 1 Satz 6.,......
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$ 1 Reinigungspflichtige

(1) Die Straßenreinigungspflicht, die nach S 17 Abs. 3 Satz 1 LStrG der Stadt obliegt, wird den

Eigentümern und Besitzern derjenigen bebauten und unbebauten Grundstücke auferlegt, die

durch eine öffentliche Straße erschlossen werden oder die an sie angrenzen. Den

Eigentümern werden gleichgestellt die zur Nutzung oder zum Gebrauch dinglich Berechtigten,

denen nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit

zusteht, und die Wohnungsberechtigten (S 1093 BGB). Die Reinigungspflicht der Stadt als

Grundstückseigentümerin oder dinglich Berechtigte ergibt sich unmittelbar aus $ 17 Abs. 3
LStrG.

(2) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung
jeder zusammenhängende Grundbesitz anzusehen, der eine selbstständige wirtschaftliche

Einheit bildet, insbesondere wenn ihm eine besondere Haus- oder Grundstücksnummer
zugeteilt wird.

(3) Als angrenzend im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt auch ein Grundstück, das durch einen

Graben, eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg

oder von der Fahrbahn getrennt ist, unabhängig davon, ob es mit der Vorder-, Hinter- oder

Seitenfront an einer Straße liegt; das gilt nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und

Grundstück weder dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist.

( ) Ein Grundstück im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt insbesondere als erschlossen, wenn es zu

einer Straße, ohne an diese zu gtenzen, einen Zugang oder eine Zufahrl über ein oder

mehrere Grundstücke hat.

(5) Mehrere Reinigungspflichtige für dieselbe Straßenfläche sind gesamtschuldnerisch

verantwortlich.

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis

besonders kenntlich gemachten, dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und

Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, insbesondere der

Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und des Straßenbegleitgrüns. Gehwege sind alle Straßenteile,

deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, unabhängig einer

Befestigung oder Abgrenzung. Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Bei angrenzenden Grundstücken (Anliegergrundstücken) umfasst die Reinigungspflicht

den Teil der Straßenfläche, der zwischen der Mittellinie der Straße, der gemeinsamen Grenze

von Grundstück und Straße und den Senkrechten, die von den äußeren Berührungspunkten

von Grundstück und Straße auf der Straßenmittellinie errichtet werden, liegt. Verlaufen die

Grundstücksseitengrenzen nicht senkrecht zur Straßenmittellinie oder ist die längste parallel

zur Straßenmittellinie verlaufende Ausdehnung des Grundstücks länger als die gemeinsame

Grenze, so umfasst die Reinigungspflicht die Fläche, die zwischen der Mittellinie der Straße,

den Senkrechten, die von den äußeren Punkten derjenigen Grundstücksseite oder -seiten, die

der zu reinigenden Straße zugekehrt sind, auf der Straßenmittellinie errichtet werden, und der

zwischen den Senkrechten sich ergebenden Straßengrenze liegt.

(3) Bei Grundstücken, die keine gemeinsame Grenze mit der zu reinigenden Straße haben

(Hinterliegergrundstücke), wird die reinigungspflichtige Straßenfläche umschrieben wie in

Absatz 2 Satz2.
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(a) Die Straßenmittellinie verläuft in der Mitte der dieser Satzung unterliegenden Straßen. Bei

der Festlegung der Straßenmittellinie werden geringfügige Unregelmäßigkeiten im

Straßenverlauf (Parkbuchten usw.) nicht berücksichtigt. Lässt sich eine Mittellinie der Straße

nicht feststellen oder festlegen (2.B. bei kreisförmigen Plätzen), so tritt an die Stelle der

Senkrechten auf der Straßenmittellinie in den Absätzen 2 und 3 die Verbindung der äußeren

Berührungspunkte von Grundstück und Straße (Absatz 2 Satz 1) bzw. die Verbindung der

äußeren Punkte der der Straße (dem Platz) zugekehrten Seite (n) (Absatz 2 Satz 2) mit dem

Mittelpunkt der Straße (des Platzes).

(5) Bei Grundstücken an einseitig bebaubaren Straßen erstreckt sich die Reinigungspflicht

auch über die Straßenmittellinie hinaus über die ganze Straße. Nach den Absätzen 2 bis 4
nicht aufteilbare Flächen von Kreuzungen oder Einmündungen fallen anteilig in die

Reinigungspflicht der angrenzenden Eckgrundstücke. Flächen, die außerhalb einer Parallelen

zur Straßengrenze im Abstand von 10 m liegen, verbleiben in der Reinigungspflicht der Stadt.

(6) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Stadtgebiets, der in geschlossener oder offener

Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung

ungeeignetes und oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den

Zusammenhang nicht. Zur geschlossenen Orlslage gehört auch eine an der Bebauungsgrenze

+erlaufende, einseitig bebaute Straße, von der aus die-Baugrundstücke erschlossen sind.

$ 3 Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte

Auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung kann mit Zustimmung der Stadtvenrualtung
gegenüber der Stadt die Reinigungspflicht auf einen Dritten übertragen werden. ln dieser
Vereinbarung kann auch ein zeitlicher Wechsel der Reinigungspflicht vereinbart werden. Die

Zustimmung der Stadt ist widerruflich. Die Stadt kann den Reinigungspflichtigen Vorschläge
für die eindeutige Festlegung der Reinigungspflicht machen.

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung

Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere

1. das Säubern der Straßen ($ 5)

2. die Schneeräumung auf den Straßen ($ 6)

3. das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerübenruege und der besonders gefährlichen

Fahrbahnstellen bei Glätte ($ 7)

4. das Freihalten von oberirdischen Vorrichtungen auf der Straße, die der Entwässerung

dienen, von Unrat, Eis, Schnee oder den Wasserabfluss störenden Gegenständen.

$ 5 Säubern der Straßen

(1) Das Säubern der Straße umfasst insbesondere die Beseitigung von Kehricht, Schlamm,

Gras, Laub, Unkraut und sonstigem Unrat jeder Art, die Entfernung von Gegenständen, die

nicht zur Straße gehören, die Säuberung der Straßenrinnen, Gräben und der Durchlässe.

(2) Kehricht, Schlamm, Gras, Laub, Unkraut und sonstiger Unrat sind unverzüglich nach

Beendigung der Reinigung zu entfernen. Das Zukehren an das Nachbargrundstück oder das

Kehren in Kanäle, Sinkkästen, Durchlässe und Rinnenläufe oder Gräben ist unzulässig.

(3) Bei wassergebundenen Straßendecken (sandgeschlemmten Schotterdecken) und

unbefestigten Randstreifen dürfen keine harten und stumpfen Besen benutzt werden.

3
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(a) Die Straßen sind grundsätzlich an den Tagen vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen

oder kirchlichen Feiertag

in der Zeit vom 01.04. bis 30.09. bis spätestens 18:00 Uhr,

in der Zeit vom 01 .10. bis 31 .03. bis spätestens 16:00 Uhr

zu reinigen, soweit nicht in besonderen Fällen eine öftere Reinigung erforderlich ist.

Außergewöhnliche Verschmutzungen sind unaufgefordert sofott zu beseitigen. Das ist

insbesondere nach starken Regenfällen, Tauwetter und Stürmen der Fall.

(5) Die Stadtveruvaltung kann bei besonderen Anlässen, insbesondere bei Heimatfesten,

besonderen Festakten, kirchlichen Festen, nach Karnevalsumzügen, eine Reinigung auf

andere Tage anordnen. Das wird durch die Stadtverwaltung ortsüblich bekannt gegeben oder

den Verpflichteten besonders mitgeteilt.

$ 6 Schneeräumung

(1)Wird durch Schneefälle die Benutzung von Fahrbahnen und Gehwegen erschwert, so ist

der Schnee unverzüglich wegzuräumen. Gefrorener oder festgetrelener Schnee ist durch

Loshacken zu beseitigen. Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern, dass der Verkehr auf

den Fahrbahnen und Gehwegen nicht eingeschränkt und der Abfluss von Oberflächenwasser

nicht beeinträchtigt wird. Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen

Breite von 1,5 m von Schnee frei zu halten. Der später Räumende muss sich an die schon

bestehende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Überuvegrichtung von

gegenüberliegenden Grundstück anpassen.

(2) Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn

geschaffi werden.

(3) ln der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind

unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu beseitigen.

Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, Sonn-

und Feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

$ 7 Bestreuen der Straße

(1) Die Streupflicht erstreckt sich auf Gehwege, Fußgängerübenruege und die besonders

gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte. Soweit kein Gehweg vorhanden ist, gilt als Gehweg

ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze. Übenrvege sind als solche

besonders gekennzeichneten Übergange für den Fußgängerverkehr sowie die belebten und

unerlässlichen Übergänge an Straßenkreuzungen und -einmündungen in Verlängerung der

Gehwege. Ein Übergang für den Fußgängerverkehr ist auch auf Radwegen frei zu halten. An

Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs ist bei Glätte so zu streuen, dass ein

möglichst gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet ist. Die für eine Glatteisbildung auf Grund

der allgemeinen Erfahrung besonders gefährdeten Stellen werden in einer Anlage, die

Bestandteil dieser Satzung ist, bezeichnet.

(2) Die Benutzbarkeit der Gehwege, Fußgängerüberwege und der besonders gefährlichen

Fahrbahnstellen ist durch Bestreuen mit abstumpfenden Stotfen (Asche, Sand, Sägemehl,

Granulat) herzustellen. Eis ist aufzuhacken und zu beseitigen. Die Venruendung von Salz oder
sonstige auftauende Stoffe sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.
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Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden

Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf
ihnen nicht gelagert werden.

(3) Die bestreuten Flächen vor den Grundstücken müssen in ihrer Längsrichtung und die

übenruege so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehend benutzbare Gehfläche
gewährleistet ist. Der später Streuende hat sich insoweit an die schon bestehende

Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Überuvegrichtung vom

gegenüberliegenden Grundstück anzupassen.

(4) Die Straßen sind erforderlichenfalls mehrmals am Tage so zu streuen, dass während der
allgemeinen Verkehrszeiten auf den Gehwegen, Fußgängerübenrvegen und besonders
gefährlichen Fahrbahnstellen keine Rutschgefahr besteht. $ 6 Abs. 3 gilt entsprechend.

$ I Konkurrenzen

Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers,

außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, bleibt unberührt.

$ 9 Geldbuße

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die $$ 4, 5, 6, 7 der Satzung oder einer auf Grund der
Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im

Sinne des S 24 Abs. 5 Gemeindeordnung (GemO) und des S 53 Abs. 1 Nr. 2

Landesstraßengesetz. Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,00 €
geahndet werden. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über

Ordnungswidrigkeiten (OWiG).

$ 10In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die
Reinigung öffentlicher Straßen vom 30.05.2003 außer Kraft.

Stadt Kirchheimbolanden, 1 5.01.2019

(Hartmüller)
Stadtbürgermeister

5
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Hinweis auf $ 24 Abs 6 der Gemeindeordnunq

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntgabe als von

Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1 . di; Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung

oder die Bekanntmachung der satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

oder jemand die Verletzüng der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der

Gemeindeverwaltung untei Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen

soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf

der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen'
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Anlage

zu S 2 Abs. 1 und S 7 Abs. 1 letzter Satz der Satzung über die Reinigung öffentlicher
Straßen der Stadt Kirchheimbolanden vom 1 5.01.2019

1. Einteilunq in Reinisunqsqruppen nach S 2 Absatz 1

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und

des Straßenbegleitgrüns der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

Al brecht- D ü rer-Stra ße

Am Birkental
Am Kahlenberg
Am Thielwoog
Am Wehrgang
An den Kappesgärten
Bahnhofstraße
Carl-Benz-Straße
Donnersbergstraße
Dr. -Edeltra ud-Sießl-Al lee
Dr. -Ku rt-Sch u macher-Straße
Dr. -Oska r- M ichel - Stra ße

Ernst- Kiefer-Stra ße

Finkenweg
Freiheitsstraße
Fried rich - Ebert-Stra ße

Goethestraße
Heilsbrunn
Holzgasse
Im Vogelgesang
Konrad-Lucae-Platz
Leibnizstraße
Linsenpfad
Luise-Michel-Straße
Nachtigallenweg
Neugasse
Ostpreußenstraße
Pommernstraße
Röntgenstrasse
Schloßstraße
Stresema n nstra ße
Theodor-Heuss-Straße
Weedegasse
Wingertstraße
Zur Güldengewann

Am Bahndamm
Am Hölzchen
Am Staffelstein
Amtsstraße
Am Ziegelwoog
Andreaestraße
Beethovenstraße
Danziger Straße
Dr. -Ca rl-Glaser-Stra ße

Dr. - Heinrich-von- Brunck-Stra ße

Dr. - Lotha r-Sießl- Platz
Edenbornerstra ße

Erzbergerstraße
Fischbachweg
Friedenstraße
Glockenstraße
Gutenbergstraße
Hetzelborn
Husarenhof
Karolinenstraße
Langstraße
Liebfra uenstraße
Lohgasse
Mozartstraße
Neue Allee
Orbiser Weg
Pilgeramstraße
Römerplatz
Schlesienstraße
Staffelstraße
Stumpfe Gäßchen
Waldstraße
Windhof
Zum Geierspiel

6
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Gruppe B (Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Rinnen, Gehwege und des
Straßenbegleitgrüns der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

HAIDE
Frankenstraße
Im Fuchsgarten
Rothenkircherweg

Bischheimer Straße (K 19)
Dannenfelser Straße
Gasstraße
Hitzfeldstraße
Kahlenbergring
Ka rl- Fittler-Straße

--= Kupferbergstraße
Morschheimer Straße
Neumayerstraße (K 19)
Schillerstraße
Uhlandstraße
Woogmorgen

Hauptstraße
Im Schlüssel
Siedlerstraße

Breitstraße (K 59)
Gartenstraße
Haider Straße (K 19)
Im Küchengarten
Kaiserstraße
Konrad-Adenauer-Ring
Marnlreimer Straße
Mühlstraße
Robert-Bosch-Strasse
Schloßplatz
Vorstadt
Ziegelei

2. Bezeichnunq der besonders sefährdeten Stellen nach S 7 Absatz 1 Satz 6

- Keine

7
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Satzung
über die Reinigung öffentlicher Straßen

der Gemeinde Bennhausen

vom 17 .01.2019

Der Gemeinderat Bennhausen hat auf Grund des $ 24 der Gemeindeordnung (GemO) in

Verbindung mit g 17 des Landesstraßengesetzes (l-StrG) die folgende Satzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

INHALTSVERZEICHNIS

$ 1 Reinigungspflichtige.,............. """"""""""2

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht """"""'2

$ 3 Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte..' ....""""3

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung. .........'.""""3

$ 5 Säubern der Straßen............. """"""""""'3

$ 6 Schneeräumung... ......"...'.""""4

$ 7 Bestreuen der Straße --'.."'..'.""4

$ 8 Konkurrenzen...... .""""""""""'5

$ 9 Geldbuße............. """"""""""'5

$ 10 ln-Kraft-Treten.... """"""""""'5
Anlage """"6
1. Einteilung in Reinigungsgruppen nach $ 2 Absatz 1 '............'. '.".....'.'..'."""6

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege) '............. ...'...."""""6

Gruppe B (Rinnen, Gehwege) .."....."""""6

2. Bezeichnung der besonders gefährdeten Stellen nach $ 7 Absatz 1 Satz 6............'.'....6

t /q

\d
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$ 1 Reinigungspflichtige

(1) Die Straßenreinigungspflicht, die nach S 17 Abs. 3 Satz 1 LStrG der Gemeinde obliegt, wird

den Eigentümern und Besitzern derjenigen bebauten und unbebauten Grundstücke auferlegt,

die durch eine öffentliche Straße erschlossen werden oder die an sie angrenzen. Den

Eigentümern werden gleichgestellt die zur Nutzung oder zum Gebrauch dinglich Berechtigten,

denen nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit

zusteht, und die Wohnungsberechtigten (S 1093 BGB). Die Reinigungspflicht der Gemeinde

als Grundstückseigentümerin oder dinglich Berechtigte ergibt sich unmittelbar aus $ 17 Abs. 3

LStrG.

(2) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung
jeder zusammenhängende Grundbesitz anzusehen, der eine selbstständige wirtschaftliche

Einheit bildet, insbesondere wenn ihm eine besondere Haus- oder Grundstücksnummer
zugeteilt wird.

(3) Als angrenzend im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt auch ein Grundstück, das durch einen

Graben, eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg

oder von der Fahrbahn getrennt ist, unabhängig davon, ob es mit der Vorder-, Hinter- oder

Seitenfront an einer Straße liegt; das gilt nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und

Grundstück weder dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist.

(4) Ein Grundstück im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt insbesondere als erschlossen, wenn es zu

einer Straße, ohne an diese zu grenzen, einen Zugang oder eine Zufahrl über ein oder

mehrere Grundstücke hat.

(5) Mehrere Reinigungspflichtige für dieselbe Straßenfläche sind gesamtschuldnerisch

verantwortlich.

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis

besonders kenntlich gemachten, dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und

Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, insbesondere der

Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und des Straßenbegleitgrüns. Gehwege sind alle Straßenteile,

deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, unabhängig einer

Befestigung oder Abgrenzung. Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Bei angrenzenden Grundstücken (Anliegergrundstücken) umfasst die Reinigungspflicht

den Teil der Straßenfläche, der zwischen der Mittellinie der Straße, der gemeinsamen Grenze

von Grundstück und Straße und den Senkrechten, die von den äußeren Berührungspunkten

von Grundstück und Straße auf der Straßenmittellinie errichtet werden, liegt. Verlaufen die

Grundstücksseitengrenzen nicht senkrecht zur Straßenmittellinie oder ist die längste parallel

zur Straßenmittellinie verlaufende Ausdehnung des Grundstücks länger als die gemeinsame

Grenze, so umfasst die Reinigungspflicht die Fläche, die zwischen der Mittellinie der Straße,

den Senkrechten, die von den äußeren Punkten derjenigen Grundstücksseite oder -seiten, die

der zu reinigenden Straße zugekehrt sind, auf der Straßenmittellinie errichtet werden, und der

zwischen den Senkrechten sich ergebenden Straßengrenze liegt.

(3) Bei Grundstücken, die keine gemeinsame Grenze mit der zu reinigenden Straße haben

(Hinterliegergrundstücke), wird die reinigungspflichtige Straßenfläche umschrieben wie in

Absatz 2 Satz2.

2
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(4) Die Straßenmittellinie verläuft in der Mitte der dieser Satzung unterliegenden Straßen. Bei

der Festlegung der Straßenmittellinie werden geringfügige Unregelmäßigkeiten im

Straßenverlauf (Parkbuchten usw.) nicht berücksichtigt. Lässt sich eine Mittellinie der Straße

nicht feststellen oder festlegen (2.8. bei kreisförmigen Plätzen), so tritt an die Stelle der

Senkrechten auf der Straßenmittellinie in den Absätzen 2 und 3 die Verbindung der äußeren

Berührungspunkte von Grundstück und Straße (Absatz 2 Satz 1) bzw. die Verbindung der

äußeren Punkte der der Straße (dem Platz) zugekehrten Seite (n) (Absatz 2 Satz 2) mit dem

Mittelpunkt der Straße (des Platzes).

(5) Bei Grundstücken an einseitig bebaubaren Straßen erstreckt sich die Reinigungspflicht

auch über die Straßenmittellinie hinaus über die ganze Straße. Nach den Absätzen 2 bis 4

nicht aufteilbare Flächen von Kreuzungen oder Einmündungen fallen anteilig in die

Reinigungspflicht der angrenzenden Eckgrundstücke. Flächen, die außerhalb einer Parallelen

zur Straßengrenze im Abstand von 10 m liegen, verbleiben in der Reinigungspflicht der
Gemeinde.

(6) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder
offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zut
Bebauung ungeeignetes und oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung

unterbrechen den Zusammenhang nicht. Zur geschlossenen Ortslage gehört auch eine an der

Bebauungsgrenze verlaufende, einseitig bebaute Straße, von der aus die Baugrundstücke

erschlossen sind.

$ 3 Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte

Auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung kann mit Zustimmung der Gemeindevenrvaltung
gegenüber der Gemeinde die Reinigungspflicht auf einen Dritten übertragen werden. ln dieser
Vereinbarung kann auch ein zeitlicher Wechsel der Reinigungspflicht vereinbart werden. Die

Zustimmung der Gemeinde ist widerruflich. Die Gemeinde kann den Reinigungspflichtigen

Vorschläge für die eindeutige Festlegung der Reinigungspflicht machen.

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung

Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere

1. das Säubern der Straßen ($ 5)

2. die Schneeräumung auf den Straßen ($ 6)

3. das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerübenruege und der besonders gefährlichen

Fahrbahnstellen bei Glätte (S 7)

4. das Freihalten von oberirdischen Vorrichtungen auf der Straße, die der Entwässerung

dienen, von Unrat, Eis, Schnee oder den Wasserabfluss störenden Gegenständen.

$ 5 Säubern der Straßen

(1) Das Säubern derStraße umfasst insbesondere die Beseitigung von Kehricht, Schlamm,

Gras, Laub, Unkraut und sonstigem Unrat jeder Art, die Entfernung von Gegenständen, die

nicht zur Straße gehören, die Säuberung der Straßenrinnen, Gräben und der Durchlässe.

(2) Kehricht, Schlamm, Gras, Laub, Unkraut und sonstiger Unrat sind unverzüglich nach

Beendigung der Reinigung zu entfernen. Das Zukehren an das Nachbargrundstück oder das

Kehren in Kanäle, Sinkkästen, Durchlässe und Rinnenläufe oder Gräben ist unzulässig.

3
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(3) Bei wassergebundenen Straßendecken (sandgeschlemmten Schotterdecken) und

unbefestigten Randstreifen dürfen keine harten und stumpfen Besen benutzt werden.

(4) Die Straßen sind grundsätzlich an den Tagen vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen

oder kirchlichen Feiertag

in der Zeit vom 01.04. bis 30.09. bis spätestens 18:00 Uhr,

in der Zeit vom 01 .10. bis 31 .03. bis spätestens 16:00 Uhr

zu reinigen, soweit nicht in besonderen Fällen eine öftere Reinigung erforderlich ist.

Außergewöhnliche Verschmutzungen sind unaufgefordert sofort zu beseitigen. Das ist

insbesondere nach starken Regenfällen, Tauwetter und StÜrmen der Fall.

(5) Die Gemeindevenrvaltung kann bei besonderen Anlässen, insbesondere bei Heimatfesten,

besonderen Festakten, kirchlichen Festen, nach Karnevalsumzügen, eine Reinigung auf

andere Tage anordnen. Das wird durch die Gemeindeverwaltung ortsüblich bekannt gegeben

oder den Verpflichteten besonders mitgeteilt.

$ 6 Schneeräumung

(1) Wird durch Schneefälle die Benutzung von Fahrbahnen und Gehwegen erschwert, so ist

der Schnee unverzüglich wegzuräumen. Gefrorener oder festgetretener Schnee ist durch

Loshacken zu beseitigen. Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern, dass der Verkehr auf

den Fahrbahnen und Gehwegen nicht eingeschränkt und der Abfluss von Oberflächenwasser

nicht beeinträchtigt wird. Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen

Breite von 1,5 m von Schnee frei zu halten. Der später Räumende muss sich an die schon

bestehende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Überuvegrichtung von

gegenüberliegenden Grundstück anpassen.

(2) Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn

geschaft werden.

(3) ln der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind

unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu beseitigen.

Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, Sonn-

und Feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

$ 7 Bestreuen der Straße

(1) Die Streupflicht erstreckt sich auf Gehwege, Fußgängerübenruege und die besonders

gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte. Soweit kein Gehweg vorhanden ist, gilt als Gehweg

ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze. Übenruege sind als solche

besonders gekennzeichneten Übergänge für den Fußgängerverkehr sowie die belebten und

unerlässlichen Übergänge an Straßenkreuzungen und -einmündungen in Verlängerung der

Gehwege. Ein Übergang für den Fußgängerverkehr ist auch auf Radwegen frei zu halten. An

Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs ist bei Glätte so zu streuen, dass ein

möglichst gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet ist. Die für eine Glatteisbildung auf Grund

der allgemeinen Erfahrung besonders gefährdeten Stellen werden in einer Anlage, die

Bestandteil dieser Satzung ist, bezeichnet.

4
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(2) Die Benutzbarkeit der Gehwege, Fußgängerüberwege und der besonders gefährlichen

Fahrbahnstellen ist durch Bestreuen mit abstumpfenden Stoffen (Asche, Sand, Sägemehl,

Granulat) herzustellen. Eis ist aufzuhacken und zu beseitigen. Die Venvendung von Salz oder

sonstige auftauende Stoffe sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden

Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf

ihnen nicht gelagert werden.

(3) Die bestreuten Flächen vor den Grundstücken müssen in ihrer Längsrichtung und die

übenvege so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehend benutzbare Gehfläche

gewährleistet ist. Der später Streuende hat sich insoweit an die schon bestehende

Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Übenruegrichtung vom

gegenüberliegenden Grundstück anzupassen.

(4) Die Straßen sind erforderlichenfalls mehrmals am Tage so zu streuen, dass während der

allgemeinen Verkehrszeiten auf den Gehwegen, Fußgängerübenrvegen und besonders

gefährlichen Fahrbahnstellen keine Rutschgefahr besteht. $ 6 Abs. 3 gilt entsprechend.

$ 8 Konkurrenzen

Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers,

außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, bleibt unberührt.

$ 9 Geldbuße

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die $$ 4, 5,6,7 der Satzung oder einer auf Grund der

Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im

Sinne des S 24 Abs. 5 Gemeindeordnung (GemO) und des S 53 Abs. 1 Nr. 2
Landesstraßengesetz. Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,00 €
geahndet werden. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über

Ordnungswidrigkeiten (OWiG).

$ 10 ln-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.01 .2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die
Reinigung öffentlicher Straßen vom 30.05.2003 außer Kraft.

o nnhausen, 17 .01.2019

(Horsch)

5
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Hinweis auf S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntgabe als von

Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindevenrvaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Anlage

zu S 2 Abs. 1 und S 7 Abs. 1 letzter Satz der Satzung über die Reinigung öffentlicher
Straßen der Gemeinde Bennhausen vom 17.01.2019

1. Einteilunq n ReiniounqsqruDoen nac 6 2 Absatz 1

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und

des Straßenbegleitgrüns der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

Am Klosterwald
Am Stahlberg
An der Mirabellenwiese
Friedhofstraße
Jostenstraße

Gruppe B (Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Rinnen, Gehwege und des

Straßenbegleitgrüns der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

- Hauptstraße

2. Bezeichnunq der besonders qefährdeten Stellen nach 6 7 Absatz 1 Satz 6

Keine gefährliche Stelle vorhanden

6
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Satzung
über die Reinigung öffentlicher Straßen

der Gemeinde Bischheim

Vom 17.01.2019

Der Gemeinderat Bischheim hat auf Grund des $ 24 der Gemeindeordnung (GemO) in

Verbindung mit g 17 des Landesstraßengesetzes (LStrG) die folgende Satzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

INHALTSVERZEICHNIS

$ 1 Reinigungspflichtige...............

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

$ 3 Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte'..

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung."'..'."..."

$ 5 Säubern der Straßen.............

$ 6 Schneeräumung...

$ 7 Bestreuen der Straße

$ 8 Konkurrenzen......

$ 9 Geldbuße ............,

$ 10ln-Kraft-Treten...

Anlage

1. Einteilung in Reinigungsgruppen nach $ 2 Absatz 1 "....'........

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege).......'.'....

Gruppe B (Rinnen, Gehwege)

2. Bezeichnung der besonders gefährdeten Stellen nach $ 7 Absatz 1 Satz 6

2

2

3

3

3

4

4

5

5

5

6

o

6

6

6
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$ I Reinigungspflichtige

(1) Die Straßenreinigungspflicht, die nach S 17 Abs. 3 Satz 1 LStrG der Gemeinde obliegt, wird

den Eigentümern und Besitzern derjenigen bebauten und unbebauten Grundstücke auferlegt,

die durch eine öffentliche Straße erschlossen werden oder die an sie angrenzen. Den

Eigentümern werden gleichgestellt die zur Nutzung oder zum Gebrauch dinglich Berechtigten,

denen nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit

zusteht, und die Wohnungsberechtigten (S 1093 BGB). Die Reinigungspflicht der Gemeinde

als Grundstückseigentümerin oder dinglich Berechtigte ergibt sich unmittelbar aus $ 17 Abs. 3

LStrG.

(2) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung
jeder zusammenhängende Grundbesitz anzusehen, der eine selbstständige wirtschaftliche

Einheit bildet, insbesondere wenn ihm eine besondere Haus- oder Grundstücksnummer
zugeteilt wird.

(3) Als angrenzend im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt auch ein Grundstück, das durch einen

Graben, eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg

oder von der Fahrbahn getrennt ist, unabhängig davon, ob es mit der Vorder-, Hinter- oder

Seitenfront an einer Straße liegt; das gilt nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und

Grundstück weder dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist.

(a) Ein Grundstück im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt insbesondere als erschlossen, wenn es zu

einer Straße, ohne an diese zu grenzen, einen Zugang oder eine Zufahri über ein oder
mehrere Grundstücke hat.

(5) Mehrere Reinigungspflichtige für dieselbe Straßenfläche sind gesamtschuldnerisch

verantwortlich.

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis

besonders kenntlich gemachten, dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und

Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, insbesondere der

Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und des Straßenbegleitgrüns. Gehwege sind alle Straßenteile,

deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, unabhängig einer
Befestigung oder Abgrenzung. Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Bei angrenzenden Grundstücken (Anliegergrundstücken) umfasst die Reinigungspflicht

den Teil der Straßenfläche, der zwischen der Mittellinie der Straße, der gemeinsamen Grenze

von Grundstück und Straße und den Senkrechten, die von den äußeren Berührungspunkten

von Grundstück und Straße auf der Straßenmittellinie errichtet werden, liegt. Verlaufen die

Grundstücksseitengrenzen nicht senkrecht zur Straßenmittellinie oder ist die längste parallel

zur Straßenmittellinie verlaufende Ausdehnung des Grundstücks länger als die gemeinsame

Grenze, so umfasst die Reinigungspflicht die Fläche, die zwischen der Mittellinie der Straße,

den Senkrechten, die von den äußeren Punkten derjenigen Grundstücksseite oder -seiten, die

der zu reinigenden Straße zugekehrt sind, auf der Straßenmittellinie errichtet werden, und der

zwischen den Senkrechten sich ergebenden Straßengrenze liegt.

(3) Bei Grundstücken, die keine gemeinsame Grenze mit der zu reinigenden Straße haben

(Hinterliegergrundstücke), wird die reinigungspflichtige Straßenfläche umschrieben wie in

Absatz 2 Salz2.

2
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(4) Die Straßenmittellinie verläuft in der Mitte der dieser Satzung unterliegenden Straßen. Bei

der Festlegung der Straßenmittellinie werden geringfügige Unregelmäßigkeiten im

Straßenverlauf (Parkbuchten usw.) nicht berücksichtigt. Lässt sich eine Mittellinie der Straße

nicht feststellen oder festlegen (2.8. bei kreisförmigen Plätzen), so tritt an die Stelle der

Senkrechten auf der Straßenmittellinie in den Absätzen 2 und 3 die Verbindung der äußeren

Berührungspunkte von Grundstück und Straße (Absatz 2Satz 1) bzw. die Verbindung der

äußeren Punkte der der Straße (dem Platz) zugekehrten Seite (n) (Absatz 2 Satz 2) mit dem

Mittelpunkt der Straße (des Platzes).

(5) Bei Grundstücken an einseitig bebaubaren Straßen erstreckt sich die Reinigungspflicht

auch über die Straßenmittellinie hinaus über die ganze Straße. Nach den Absätzen 2 bis 4

nicht aufteilbare Flächen von Kreuzungen oder Einmündungen fallen anteilig in die

Reinigungspflicht der angrenzenden Eckgrundstücke. Flächen, die außerhalb einer Parallelen

zur Straßengrenze im Abstand von 10 m liegen, verbleiben in der Reinigungspflicht der

Gemeinde.

(6) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder

otfener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur

Bebauung ungeeignetes und oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung

unterbrechen den Zusammenhang nicht. Zur geschlossenen Ortslage gehört auch eine an der

Bebauungsgrenze verlaufende, einseitig bebaute Straße, von der aus die Baugrundstücke

erschlossen sind.

$ 3 Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte

Auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung kann mit Zustimmung der Gemeindevenualtung
gegenüber der Gemeinde die Reinigungspflicht auf einen Dritten übertragen werden. ln dieser
Vereinbarung kann auch ein zeitlicher Wechsel der Reinigungspflicht vereinbart werden. Die

Zustimmung der Gemeinde ist widerruflich. Die Gemeinde kann den Reinigungspflichtigen

Vorschläge für die eindeutige Festlegung der Reinigungspflicht machen.

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung

Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere

1. das Säubern der Straßen ($ 5)

2. die Schneeräumung auf den Straßen ($ 6)

3. das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und der besonders gefährlichen

Fahrbahnstellen bei Glätte ($ 7)

4. das Freihalten von oberirdischen Vorrichtungen auf der Straße, die der Entwässerung

dienen, von Unrat, Eis, Schnee oder den Wasserabfluss störenden Gegenständen.

$ 5 Säubern der Straßen

(1) Das Säubern der Straße umfasst insbesondere die Beseitigung von Kehricht, Schlamm,

Gras, Laub, Unkraut und sonstigem Unrat jeder Art, die Entfernung von Gegenständen, die

nicht zur Straße gehören, die Säuberung der Straßenrinnen, Gräben und der Durchlässe.

(2) Kehricht, Schlamm, Gras, Laub, Unkraut und sonstiger Unrat sind unverzüglich nach

Beendigung der Reinigung zu entfernen. Das Zukehren an das Nachbargrundstück oder das

Kehren in Kanäle, Sinkkästen, Durchlässe und Rinnenläufe oder Gräben ist unzulässig.

3
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(3) Bei wassergebundenen Straßendecken (sandgeschlemmten Schotterdecken) und

unbefestigten Randstreifen dürfen keine harten und stumpfen Besen benutzt werden.

(a) Die Straßen sind grundsätzlich an den Tagen vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen

oder kirchlichen Feiertag

in der Zeit vom 01.04. bis 30.09. bis spätestens 18:00 Uhr,

in der Zeit vom 01 .1 0. bis 31 .03. bis spätestens 16:00 Uhr

zu reinigen, soweit nicht in besonderen Fällen eine öftere Reinigung erforderlich ist.

Außergewöhnliche Verschmutzungen sind unaufgefordert sofort zu beseitigen. Das ist

insbesondere nach starken Regenfällen, Tauwetter und Stürmen der Fall.

(5) Die Gemeindevenrualtung kann bei besonderen Anlässen, insbesondere bei Heimatfesten,

besonderen Festakten, kirchlichen Festen, nach Karnevalsumzügen, eine Reinigung auf

andere Tage anordnen. Das wird durch die Gemeindeverwaltung ortsüblich bekannt gegeben

oder den Verpflichteten besonders mitgeteilt.

$ 6 Schneeräumung

(1) Wird durch Schneefälle die Benutzung von Fahrbahnen und Gehwegen erschwert, so ist

der Schnee unverzüglich wegzuräumen. Gefrorener oder festgetretener Schnee ist durch

Loshacken zu beseitigen. Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern, dass der Verkehr auf

den Fahrbahnen und Gehwegen nicht eingeschränkt und der Abfluss von Oberflächenwasser

nicht beeinträchtigt wird. Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen

Breite von 1,5 m von Schnee frei zu halten. Der später Räumende muss sich an die schon

bestehende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Übenrvegrichtung von

gegenüberliegenden Grundstück anpassen.

(2) Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn

geschafft werden.

(3) ln der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind

unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu beseitigen.

Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, Sonn-

und Feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

$ 7 Bestreuen der Straße

(1) Die Streupflicht erstreckt sich auf Gehwege, Fußgängerüberuuege und die besonders

gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte. Soweit kein Gehweg vorhanden ist, gilt als Gehweg

ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze. Übenwege sind als solche

besonders gekennzeichneten Übergänge für den Fußgängerverkehr sowie die belebten und

unerlässlichen Übergänge an Straßenkreuzungen und -einmündungen in Verlängerung der

Gehwege. Ein Übergang für den Fußgängerverkehr ist auch auf Radwegen frei zu halten. An

Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs ist bei Glätte so zu streuen, dass ein

möglichst gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet ist. Die für eine Glatteisbildung auf Grund

der allgemeinen Erfahrung besonders gefährdeten Stellen werden in einer Anlage, die

Bestandteil dieser Satzung ist, bezeichnet.

4
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(2) Die Benutzbarkeit der Gehwege, Fußgängerübenrvege und der besonders gefährlichen

Fahrbahnstellen ist durch Bestreuen mit abstumpfenden Stoffen (Asche, Sand, Sägemehl,

Granulat) herzustellen. Eis ist aufzuhacken und zu beseitigen. Die Venruendung von Salz oder

sonstige auftauende Stoffe sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden

Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf

ihnen nicht gelagert werden.

(3) Die bestreuten Flächen vor den Grundstücken müssen in ihrer Längsrichtung und die

übenruege so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehend benutzbare Gehfläche

gewährleistet ist. Der später Streuende hat sich insoweit an die schon bestehende

Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Übenrvegrichtung vom

gegenüberliegenden Grundstück anzupassen.

(4) Die Straßen sind erforderlichenfalls mehrmals am Tage so zu streuen, dass während der

allgemeinen Verkehrszeiten auf den Gehwegen, Fußgängerübenruegen und besonders

gefährlichen Fahrbahnstellen keine Rutschgefahr besteht. $ 6 Abs. 3 gilt entsprechend.

$ 8 Konkurrenzen

Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers,

außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, bleibt unberührt.

$ 9 Geldbuße

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die $$ 4, 5, 6, 7 der Satzung oder einer auf Grund der

Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im

Sinne des S 24 Abs. 5 Gemeindeordnung (GemO) und des S 53 Abs. 1 Nr. 2

Landesstraßengesetz. Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,00 €
geahndet werden. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über

Ordnungswidrigkeiten (OW|G).

$ 10ln-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.01 .2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die
Reinigung öffentlicher Straßen vom 30.05.2003 außer Kraft.

Ortsgemeinde Bischheim, 1 7 .01.2019

(Menges)

5
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Hinweis auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnunq

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntgabe als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindevenrualtung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Anlage

zu S 2 Abs. 1 und S 7 Abs. 1 letzter Satz der Satzung über die Reinigung öffentlicher
Straßen der Gemeinde Bischheim vom 17.01.2019

1. Einteilunq in Reiniqunq ruooen nach I2 Absatz 1

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und

des Straßenbegleitgrüns der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

An den Ziegeläckern
Flörsheimer Straße
Hauptstraße
lm Pelz
Kirchheimbolander Straße
Rosengarten
Weedegasse

Am Wingertsberg
Bennstraße
Hasselwiese
Hohlstraße
ln den Rehgärten
Mühlstraße
Schäfenruiese
Zur Rossel

Gruppe B (Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Rinnen, Gehwege und des

Straßenbegleitgrüns der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

Wolfsgasse (K 60)

2. Bezeichnunq de besonders oefährdeten Stellen nach 6 7 Absatz 1 Satz 6

Keine gefährliche Stelle vorhanden

6
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Mörsfeld für das Jahr 2019 vom 21.01.2019

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von $ 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der dezeit gültigen

Fassung folgende Nachtragshaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisvenvaltung

Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 15.01.2019 - AZ: 2210291901-132 - hiermit bekannt gemacht

wird:

$ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

f . im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

Jah resü bersch uss/Jah resfeh lbetrag auf

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf

die Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit
die Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs-

tätigkeit

gegenüber
bisher

verändert
um

11.510 €
36.390 €

-24.880€

-24.880€

0€
170.000 €

nunmehr
festgesetzt auf

540.790 €
563.780 €

-22.990€

4.690 €

36.700 €
0€

36.700 €

552.300 €
600.170 €

47.870 €

-20.190 €

36.700 €
170.000 €

-170.000 € -133.300 €

194.880 €-41.390 € 153.490 €

$ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von lnvestitionen und ln-
vestitionsföderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von

0 € um 170.000 € erhöht und auf 170.000 € neu festgesetzt.

$ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtig ungen werden nicht veransch lagt.

$ 4 Steuersätze

Die Steuersätze fur die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

$ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige
Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.

-2-
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$ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am 28.03.2018 beschlossene Stellenplan wird nicht geändert.

$ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt

Mörsfeld, 22.01.2019

gez. Volker

(Volker)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

a) Der Nachtragshaushaltsplan liegt vom 28.01 .2019 bis 06.02.201 9 bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus, Zimmer 116)während der Dienstzeiten
öffentlich aus.

b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig

zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindevenivaltung
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-

macht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in

Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

87.613,95 €
122.881,75 €
20.751,75 €

-27.118,25 €
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Jahresabschluss 2017 der Ortsgemeinde Marnheim

Der Ortsgemeinderat Marnheim hat in seiner Sitzung am 22.01.2019 folgenden Beschluss
gefasst, der hiermit gem. S 114 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom
31 .01 .1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gelten Fassung bekannt gemacht wird:

Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 wird wie folgt festgestellt und genehmigt

Erträge 2-341.940,45 €
Aufinendungen 2.283.958,83 €

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfeh{betrag) 57.981 ,62€.

Bilanzsumme Aktiva / Passiva 8.026.907,07 C

Dem Ortsbürgermeister und Bürgermeister der Verbandsgemeinde sowie den Beige-
ordneten, soweit diese einen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister (Orts-
bürgermeister) vertreten haben, wird Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2017 mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von 28.01.2019 bis
06.02.2019 wä h rend der Dienstzeiten bei der Verband sgemei ndevenrualtu ng

Kirchheimbolanden (Rathaus, Zimmer 116) öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 23.01 .2019
Verb a n d sgemei nd eve nrua ltu n g

gez. Haas

(Haas)
Bürgermeister
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssat-

*nJ mit -plan där Ortsgemeinde Gauersheim für die Jahre 2019 und 2020 und

Oie lVtOgtichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Haushaltssatzung und -plan der Ortsgemeinde Gauersheim für die Jahre 2019

und 2020

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 mit dem Haushalts-

ptan und seinen Anlagen wurde am 24.01.2019 dem Gemeinderat zugeleitet.

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 liegt mit dem

Haushaltsplan und seinen AnlageÄ während der allgemeinen Öffnungszeiten bei

der Verbandsgemeindeverwaltung (Rathaus, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbo-

Ianden, Zimmär 116) bis zur Besöhiussfassung über die Haushaltssatzung durch

den Ortsgemeinderätrw Einsichtnahme aus. Außerdem steht die Haushaltssat-

zung für äie Jahre 2O1g und 2020 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen im

lnternet unter

https ://www. ki rc h h ei mbotan den. de/delsa.ue.rshei m' rath a us' 
-

u s h atts P I ae n e'o a u e rsh ei m' htm I

zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der ortsgemeinde Gauersheim haben die

Moglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom 28' Januar

2O1g bis 11. F"Uru"t 2O1g), bei ier Verbandsgemeindeveruvaltung, Neue Allee 2'

6T2g2Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für die

Jahre 2o1g und 2020 mit dem Haus--haltsplan und seinen Anlagen einzureichen.

Die Vorscnraöe sinJ schriftlich an die Verüandsgemeindeverwaltung oder an den

Ortsbürgerräi.t"r, Neue Alles 2, 67292 Kirchheimbolanden, oder elektronisch

an vg@kircrrneimuolanden.de einzureichen. Der ortsgemeinderat wird rechtzei-

tig vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über die innerhalb dieser

Frist eingeg"ng"n"n Vorschläge in öffentlicher sitzung beraten und entscheiden'

Kirchheimbolanden, 25'01'2019
Ve rba nd sgemei nd everwa ltu n g

gez. Haas

(Haas)
Bürgermeister


